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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität zu Köln im Wintersemester 2013/2014 als Dissertation vorgelegt. Es freut 
mich sehr, dass die Herausgeber der „Kölner Kriminalwissenschaftlichen Schrif-
ten“ sie in ihre Schriftenreihe aufgenommen haben und der Förderungs- und Bei-
hilfefonds Wissenschaft der VG Wort den Druck mit einem Zuschuss unterstützt 
hat.

Die Arbeit befindet sich auf dem Stand von Anfang Januar 2014. Später ver-
öffentlichte Literatur konnte für die Buchveröffentlichung vereinzelt noch be-
rücksichtigt werden. Außerdem wurde nachträglich eine Synopse der elf bis 
zum Frühjahr 2014 in Kraft getretenen Strafvollzugsgesetze der Länder Baden- 
Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen ein-
gearbeitet. 

Meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Frank Neubacher M.A., möchte ich 
für die Betreuung der Arbeit herzlich danken. Er hat mir sowohl bei der Themen-
wahl als auch der Anfertigung der Dissertation immer großzügig alle Freiheiten 
gewährt und den Entstehungsprozess wohlwollend und stets bestärkend beglei-
tet – von den Anfängen an seinem Jenaer Lehrstuhl und der Fortsetzung am Insti-
tut für Kriminologie der Universität zu Köln ab dem Wintersemester 2009/2010. 
Die Arbeit wäre wohl nicht entstanden, wenn er mich nach Abschluss meines 
Studiums im Wintersemester 2007/2008 nicht an seinen Lehrstuhl in Jena ge-
holt hätte. Damit hat er mir zugleich auch die Möglichkeit eröffnet, meine nach-
haltige Begeisterung für die Wissenschaft zu entdecken und ihr fortan intensiv  
nachzugehen. 

Mein Dank gilt ferner Herrn Professor Dr. Michael Kubink. Dass er nach dem 
viel zu frühen Tod von Professor Dr. Michael Walter kurzfristig an dessen Stelle 
getreten ist und die Erstellung des Zweitgutachtens übernommen hat, war nicht 
selbstverständlich.

Auch Ferdinand Goeck, einem Kollegen und guten Freund seit Beginn meiner 
Kölner Zeit im Jahr 2009, bin ich zu großem Dank verpflichtet. Unserer gemein-
samen Arbeit und den daraus auch zu Fragen des Strafvollzuges entstandenen Dis-
kussionen und Veröffentlichungen habe ich wertvolle Anregungen für das vorlie-
gende Werk entnehmen können. Wahrscheinlich hat niemand so sehr wie er die 
Höhen und Tiefen miterlebt, die mit der Anfertigung einer solchen Arbeit wohl 
stets ganz unvermeidlich einhergehen. 
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Aus dem Kreis derjenigen, die den Entstehungsprozess meiner Dissertation aus 
unmittelbarer Nähe sowie mit Interesse und Zuspruch verfolgt haben, möchte ich 
ferner meine Mutter, Gabriele Bachmann, meinen Bruder, Benny Bachmann, so-
wie Gerhard Bachmann, meinen Stiefvater, besonders hervorheben. In den damit 
verbundenen Dank schließe ich zudem meinen Vater, Günter Lohse, und dessen 
Frau mit ein, die mir zum Abschluss der Arbeit auch eine großzügige finanzielle 
Unterstützung gewährt haben.
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A. Einleitung

I. Erkenntnisinteresse

Der Lotse

„Siehst du die Brigg dort auf den Wellen?
Sie steuert falsch, sie treibt herein
und muss am Vorgebirg’ zerschellen,
lenkt sie nicht augenblicklich ein.
Ich muss hinaus, dass ich sie leite!“
„Gehst du ins offne Wasser vor,
so legt dein Boot sich auf die Seite
und richtet nimmer sich empor.“
„Allein ich sinke nicht vergebens,
wenn sie mein letzter Ruf belehrt:
Ein ganzes Schiff voll jungen Lebens
ist wohl ein altes Leben wert.
Gib mir das Sprachrohr. Schifflein, eile!
Es ist die letzte, höchste Not!“ -
Vor fliegendem Sturme gleich dem Pfeile
hin durch die Schären eilt das Boot.
Jetzt schießt es aus dem Klippenrande!
„Links müsst ihr steuern!“ hallt ein Schrei.
Kieloben treibt das Boot zu Lande,
und sicher fährt die Brigg vorbei.1

(Ludwig Giesebrecht, 1792–1873)

Man stelle sich einmal vor, das Bundesverfassungsgericht gäbe – etwa im Rah-
men eines Normenkontrollverfahrens über die Verfassungsmäßigkeit eines Steuer-
gesetzes – dem Gesetzgeber den Ratschlag: „Ihr müsst links steuern!“ Was wären 
die Folgen? Während der Seelotse in Giesebrechts Ballade mit diesem Hinweis 
immerhin in letzter Minute eine Katastrophe verhinderte und das Leben zahl-
reicher Menschen rettete, dürfte das Bundesverfassungsgericht mit einer solchen 
Empfehlung hingegen vor allem eines bewirken: Schlagzeilen wie „Einmischung 
aus Karlsruhe – Deutschlands höchstes Gericht fordert Linksruck!“ Zugleich hätte 
der ewig währende Streit um die Kompetenzabgrenzung zwischen Verfassungs-
gerichtsbarkeit und Gesetzgebung wieder einmal neuen Zündstoff erhalten. Nicht 
weniger Aufsehen erregend wäre es ferner, wenn das Bundesverfassungsgericht 
unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung entschiede, dass menschliches 

 1 Abgedruckt bei Reiners, S. 591.
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Leben doch der Abwägung zugänglich sei und zu dem Schluss käme: „Ein  ganzes 
Schiff voll jungen Lebens ist wohl ein altes Leben wert.“ Erscheint eine solche 
Aussage des Seelotsen geradezu heldenhaft und selbstlos, wären dem Bundes-
verfassungsgericht indessen Kritik und Empörung sicher. 

Richtet man den Blick auf die verfassungsgerichtliche Judikatur zum Straf-
vollzug, drängt sich allerdings die Frage auf, ob die Karlsruher Richter auf die-
sem Gebiet nicht doch eine Funktion erfüllen, die vom Grundsatz her derjenigen 
eines Lotsen entspricht. Jedenfalls finden sich im Schrifttum unzählige Stellung-
nahmen, die dem Bundesverfassungsgericht eine solch aktive Rolle zubilligen, 
ohne dass es allerdings bisher eine Untersuchung gegeben hätte, die die einschlä-
gige Rechtsprechung im Ganzen in den Blick genommen hätte. Neubacher2 etwa 
sieht das Bundesverfassungsgericht im Bereich des Strafvollzuges als „Schritt-
macher“, das die Dinge auch selbst antreibe, für Preusker3 ist es der „Motor der 
Strafvollzugsreform“, Walter4 bescheinigt ihm, immer wieder neue Impulse zur 
Fortbildung des Strafvollzugsrechts zu setzen und Arloth5 stellt fest: „Bis hin in 
die neuere Zeit hat die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts den Straf-
vollzug geprägt.“ Damit ist das zentrale Erkenntnisinteresse der vorliegenden  
Arbeit im Grunde schon angedeutet: Es soll untersucht werden, welche Rolle dem 
Bundes verfassungsgericht bei der Ausgestaltung der Verhältnisse hinter den  Toren 
der Justizvollzugsanstalten seit seiner Gründung am 7.9.1951 im Ganzen gese-
hen zukommt: Ist es die eines Passagiers, der sich von den Ereignissen eher trei-
ben lässt und mehr zuschaut als selbst agiert oder ist es eben doch die eines Lot-
sen, der aktiv die einzuschlagende Richtung vorgibt und bei dem ein Bestreben 
erkennbar ist, das bei Giesebrecht in den Vers mündet: „Ich muss hinaus, dass  
ich sie leite!“ 

Aber was genau ist eigentlich die Aufgabe eines Lotsen? § 1 Satz 1 des Seelotsen-
gesetzes, der eine Legaldefinition enthält, gibt hierüber Aufschluss. Danach han-
delt es sich bei einem Lotsen um einen orts- und schifffahrtskundigen Berater, 
der nach behördlicher Zulassung berufsmäßig auf Seeschifffahrtsstraßen außer-
halb der Häfen oder über See Geleit gewährt. Überträgt man dies sinngemäß auf 
die vorliegende Untersuchung, müsste man also von den Karlsruher Richtern be-
haupten können, dass sie dem Gesetzgeber sowie den Verantwortlichen in Exeku-
tive und Judikative den Weg zu einem verfassungskonformen Strafvollzug gewie-
sen haben. Zur Überprüfung dessen sollen im Rahmen dieser Arbeit die von den 
Karlsruher Richtern in ihren Entscheidungen getroffenen Kernaussagen heraus-
gearbeitet, in den in den historischen Kontext eingeordnet sowie unter materiell- 
und prozessrechtlichen Gesichtspunkten bewertet werden.

 2 So Neubacher, BewHi 2011, 82 (85).
 3 Vgl. Preusker, ZfStrVo 2005, 195 ff.
 4 Vgl. Walter, Rn. 401a.
 5 Vgl. Arloth, Einl. Rn. 3.



I. Erkenntnisinteresse 25

Dass diese Fragestellung nicht nur von theoretischem, sondern vor allem auch 
von vollzugspraktischem Interesse ist, lassen etwa die einleitenden Bemerkun-
gen von Kruis/Wehowsky zu ihrer im Jahr 1998 veröffentlichten „Fortschreibung 
der verfassungsrechtlichen Leitsätze zum Vollzug von Straf- und Untersuchungs-
haft“ erahnen:

„Unter dem Titel ‚Verfassungsrechtliche Leitsätze zum Vollzug von Straf- und Unter-
suchungshaft‘ ist in NStZ 1995, Seite 521 ff. und 574 ff. die auf Senatsentscheidungen ge-
stützte Kammerrechtsprechung des BVerfG zu diesem Rechtsbereich mit dem Stand von 
Anfang 1995 zusammenfassend dargestellt worden. Ziel war, die Vollzugsbehörden und 
Gerichte in ihrer Arbeit zu unterstützen. Dies hat Anerkennung gefunden und ist nicht ohne 
Wirkung geblieben. Die Zahl der Verfassungsbeschwerden von Substanz ging im Bereich 
des Straf- und Untersuchungshaftvollzugs in den letzten Jahren sehr zurück.“6

Wenn also bereits derartige Rechtsprechungsübersichten, die – ihrem Zweck 
entsprechend – im Wesentlichen berichtenden, selektiven Charakter haben, auf be-
sondere Resonanz stoßen, kann davon ausgegangen werden, dass erst Recht Bedarf 
für eine Gesamtbetrachtung besteht, deren Intention nicht nur die Wiedergabe der 
einschlägigen verfassungsgerichtlichen Judikatur unter ausgewählten Gesichts-
punkten ist, sondern eine Totalerhebung der veröffentlichten Entscheidungen an-
strebt sowie die Einordnung und Bewertung derselben bezweckt.

Um die aufgeworfene Frage nach der Bedeutung des Bundesverfassungsgerich-
tes für den Strafvollzug beantworten zu können, sind, wie schon angeordnet 
wurde, mehrere Schritte erforderlich. Zum einen müssen die Kernaussagen der 
Karlsruher Richter zum Vollzug der Freiheitsstrafe (§ 38 StGB) aus den veröffent-
lichten Entscheidungen herausgearbeitet werden („Bestandsaufnahme“). 

Ferner ist am Maßstab des Grundgesetzes unter Einbeziehung einschlägiger  
Literatur und sonstiger Rechtsprechung zu prüfen, wie zustimmungswürdig die 
verfassungsgerichtliche Judikatur im Einzelnen ist, denn obwohl es faktisch nur 
noch den blauen Himmel über sich hat,7 ist natürlich auch das höchste deutsche 
Gericht nicht unfehlbar (materielle Entscheidungskritik). 

Darüber hinaus sind die verfassungsgerichtlichen Entscheidungen vor dem je-
weiligen geschichtlichen Hintergrund zu bewerten. An dieser Stelle zeigt sich letzt-
lich, ob das Bundesverfassungsgericht wie ein Lotse den einzuschlagenden Weg 
vorgegeben hat oder lediglich im Sog verschiedener Strömungen in Wissenschaft, 
Politik oder Gesellschaft „mitgeschwommen“ ist (historische Einordnung). Sollte 
es sich dabei möglicherweise ganz oder in Teilen als richtungsweisende Kraft er-
weisen, gibt die materielle Entscheidungskritik Aufschluss darüber, ob der vor-
gegebene Kurs in die richtige, das heißt dem Grundgesetz entsprechende Richtung  
geführt hat oder nicht. 

 6 Kruis/Wehowsky, NStZ 1998, 593 (593) m. w. N. zu den Reaktionen auf die „verfassungs-
rechtlichen Leitsätze zum Vollzug von Straf- und Untersuchungshaft“.
 7 Vgl. Sendler, NJW 1996, 825 (825).


